
 
STADT EBERSWALDE 
Der Bürgermeister 
 

 DB/Vorlage Nr. BV/191/2009 

 

Datum: 26.05.2009 
 
zur Behandlung in Sitzung:
       - öffentlich - 

 
Einreicher/zuständige Dienststelle:  

 
20 - Kämmerei 
 

 
 
Betrifft: 1. Nachtragshaushaltssatzung 2009 
 
Beratungsfolge: 
 
Finanzausschuss 11.06.2009 Vorberatung 
Hauptausschuss 18.06.2009 Vorberatung 
Stadtverordnetenversammlung 25.06.2009 Entscheidung 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die 1. 
Nachtragshaushaltssatzung 2009. 
 
 
 
 
 
Boginski  
Bürgermeister  
 
Anlagen 
 
Satzung 
Gesamtpläne 
Verwaltungshaushalt 
Vermögenshaushalt 
Stellenplan 
Finanzplan 2008 bis 2012 
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigung 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Ja      Nein  

VwHH  
 
VmHH  

Abstimmungsergebnis: 
 

    
Abgleich mit Haushaltsplan: HH-Stelle Planansatz akt. Kosten-/Ein- 

nahmenermittlung 
I Ausgaben/    HHjahr:                          
  Einnahmen    HHjahr                             

HHjahr:                          
HHjahr:                          
HHjahr:                          

Gesamtkosten:                      
Folgekosten pro Jahr:                      

II Finanzierungsquellen: HH-Stellen Ansatz lt. Plan voraussichtl. 
Einnahmen 

                    
                    

a)        Zweckgeb. FÖM : 
b)sonst. zweckgeb. Einn.: 
c) Eigenmittel der Stadt:                     
d) :                     
e):                     
Mitzeichnung Amtsleiter/in: 
 

Mitzeichnung AL Kämmerei: 

Erläuterung: siehe Anlage      
 
 
 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Mit dieser Nachtragshaushaltssatzung legt die Verwaltung einen 
formell ausgeglichenen Haushalt zur Beschlussfassung vor. 
Der formelle Hauhaltsausgleich konnte durch Entnahme der allgemeinen 
Rücklage und Zuführung von dem Vermögenshaushalt an den 
Verwaltungshaushalt erreicht werden. 
 
Inhaltlich wurden vorrangig die Maßnahmen des Konjunkturpaketes II, 
welche mit Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigen verbunden 
sind, eingearbeitet. Der Finanzplan enthält alle geänderten 
Maßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen. 
Des Weiteren wurden Erhöhungen bei den Personalausgaben, weitere 
bisher bekannte überplanmäßige Ausgaben und Änderungen im 
Stellenplan vorgenommen.  
Die Budgets werden auf den Vermögenshaushalt erweitert. Eine 
Übersicht ist beigelegt. 
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